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(54) Kampfmittelräumgerät zum Räumen von Kampfmitteln, wie Seeminen, unter Wasser, 
Kampfmittelräumkombination mit unbemanntem Unterwasserfahrzeug und derartigem 
Kampfmittelräumgerät sowie Verfahren hierzu

(57) Die Erfindung betrifft ein Kampfmittelräumgerät
10, 10’ zum Räumen von Kampfmitteln 26, 26’ durch
Sprengung des Kampfmittels 26, 26’ sowie eine Kampf-
mittelräumkombination 8, 8’ mit dem Kampfmittelräum-
gerät 10, 10’ und einem unbemannten Unterwasserfahr-
zeug 12 und ein dazugehöriges Verfahren zum Räumen
von Kampfmitteln 26, 26’.

Das Kampfmittelräumgerät 10, 10’ weist eine Halte-
vorrichtung 20, 24 zum Fixieren des Kampfmittelräum-
geräts 10, 10’ am Kampfmittel 26, 26’ oder im Bereich
des Kampfmittels 26, 26’ auf. Das Kampfmittelräumgerät

10, 10’ ist ein antriebsloses Anbaugerät für das unbe-
mannte Unterwasserfahrzeug 12 mit Mitteln zum lösba-
ren Verbinden mit dem unbemannten Unterwasserfahr-
zeug 12. Die Masse des Kampfmittelräumgeräts 10, 10’
unter Wasser ist dabei beständig geringer oder größer
als die Masse des unter Wasser vom Kampfmittelräum-
gerät 10, 10’ verdrängten Wassers. Das Kampfmittel-
räumgerät 10, 10’ ist somit nicht auftriebsneutral, was
Vorteile beim Räumen von eingesunkenen Grundminen
26 sowie Treibminen 26’ durch eine Annäherung an die
Mine 26, 26’ von oben bzw. unten mit sich bringt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kampfmittelräumgerät
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, eine Kampfmit-
telräumkombination, bestehend zumindest aus einem
derartigem Kampfmittelräumgerät und einem unbe-
mannten Unterwasserfahrzeug, sowie ein Verfahren
zum Räumen von Kampfmitteln zur Sprengung des
Kampfmittels.
[0002] Kampfmittel, wie Seeminen oder versenkte Mu-
nition, befinden sich oft noch Jahrzehnte nach einer krie-
gerischen Auseinandersetzung in Gewässern. Derartige
Kampfmittel stellen eine potentielle Gefahr sowohl für die
Schifffahrt als auch für die Umwelt dar. Es besteht daher
ein Bedürfnis zur effizienten, kostengünstigen und unge-
fährlichen Räumung derartiger Kampfmittel.
[0003] Es ist bekannt, unbemannte Unterwasserfahr-
zeuge als Minenvernichtungsdrohnen und somit als
Kampfmittelräumgeräte zum Räumen von Kampfmitteln
einzusetzen. In derartige Minenvernichtungsdrohnen
sind Hohlladungen mit nur einer geringen Menge an
Sprengstoff, bspw. mit einer Masse von ein bis zwei Ki-
logramm, eingebaut. Die Minenvernichtungsdrohne wird
zur Minenvernichtung bzw. allgemein zur Kampfmittel-
beseitigung im Wesentlichen von einer Seite unmittelbar
an das zu vernichtende Objekt herangefahren und mittels
einer Haltevorrichtung am Objekt oder im Bereich des
Objekts bzw. Kampfmittels fixiert, sodann wird die Hohl-
ladung innerhalb des Unterwasserfahrzeugs gezündet,
wobei das Unterwasserfahrzeug zusammen mit dem Ob-
jekt gesprengt wird. Dieses Verfahren ist hocheffizient
und benötigt darüber hinaus nur eine geringe Menge an
Sprengstoff. Jedoch ist das Verfahren kostenaufwändig,
da mit jedem Einsatz ein Unterwasserfahrzeug verloren
geht. Zudem sind in den Meeresgrund zumindest teilwei-
se eingesunkene Minen auf diese Weise nicht oder nur
eingeschränkt erreichbar. Auch die seitliche Annäherung
an Treibminen ist aufgrund von Wellen und Seegang pro-
blematisch.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Kampfmittelräumung unter Wasser, insbesondere von
Kampfmitteln am Meeresgrund oder im Bereich der Was-
seroberfläche zu verbessern und kostengünstiger zu ge-
stalten.
[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit einem
Kampfmittelräumgerät nach Anspruch 1, mit einer
Kampfmittelräumkombination nach Anspruch 10 und mit
einem Verfahren zum Räumen von Kampfmitteln nach
Anspruch 12.
[0006] Das Kampfmittelräumgerät ist ausgebildet zum
Räumen von Kampfmitteln unter Wasser durch Spren-
gung des Kampfmittels. Unter Kampfmitteln sind dabei
bspw. Seeminen, insbesondere Grundminen oder Treib-
minen, oder in Gewässern versenkte Munition zu verste-
hen. Das Kampfmittelräumgerät weist eine Haltevorrich-
tung auf zum Fixieren des Kampfmittelräumgeräts am
Kampfmittel oder im Bereich des Kampfmittels. Das am
Kampfmittel fixierte Kampfmittelräumgerät weist eine fe-

ste Position und Ausrichtung relativ zum Kampfmittel auf.
Die Haltevorrichtung zum Fixieren sorgt dafür, dass das
Kampfmittelräumgerät in der richtigen Position und Aus-
richtung zum Kampfmittel verbleibt, auch wenn das
Kampfmittelräumgerät einer Strömung ausgesetzt ist.
Die exakte Ausrichtung des Kampfmittelräumgeräts in
Bezug auf das Kampfmittel ermöglicht auf vorteilhafte
Weise den Einsatz nur geringer Mengen an Sprengstoff,
was bzgl. der Sicherheitsanforderungen bei der Lage-
rung und dem Transport von Sprengstoff vorteilhaft ist.
[0007] Das Kampfmittelräumgerät ist ein antriebsloses
Anbaugerät für ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug
bzw. als derartiges antriebsloses Anbaugerät, insbeson-
dere zum Anbauen an den Bug des Unterwasserfahr-
zeugs, ausgebildet. Insbesondere verfügt das Kampfmit-
telräumgerät über keinen eigenen Antrieb zum Manö-
vrieren des Kampfmittelräumgeräts zum Kampfmittel.
Das Kampfmittelräumgerät ist nicht integraler Bestand-
teil eines Unterwasserfahrzeugs, sondern lediglich als
Anbaugerät für ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug
vorgesehen. Das Unterwasserfahrzeug dient dabei als
Transportfahrzeug für das Kampfmittelräumgerät, wel-
ches im Bereich des Kampfmittels bzw. am Kampfmittel
fixiert sowie vom Unterwasserfahrzeug gelöst wird. Das
Kampfmittelräumgerät weist zum Lösen vom Unterwas-
serfahrzeug Mittel zum lösbaren Verbinden mit dem un-
bemannten Unterwasserfahrzeug auf. Dabei wird das
Lösen nicht vom Unterwasserfahrzeug, sondern vom
Kampfmittelräumgerät mittels der Mittel zum lösbaren
Verbinden bewirkt. Das Kampfmittelräumgerät wird so-
mit im Bereich des Kampfmittels von dem Unterwasser-
fahrzeug separiert, so dass sich das Unterwasserfahr-
zeug vor Sprengung des Kampfmittels aus dem Gefah-
renbereich entfernen kann. Das Unterwasserfahrzeug
kann somit nach seinem Einsatz wieder verwendet wer-
den und somit weitere Kampfmittelräumgeräte zu weite-
ren Kampfmitteln transportieren, so dass Kosten gespart
werden.
[0008] Das Kampfmittelräumgerät weist einen signifi-
kant von Null verschiedenen positiven oder negativen
Auftrieb auf. Der Auftrieb eines Körpers unter Wasser
resultiert im Wesentlichen aus der Differenz zwischen
der Auftriebskraft des Körpers und seiner Gewichtskraft.
Die Gewichtskraft ist durch die Masse des Körpers be-
stimmt und greift im Massenmittelpunkt an. Die Auftriebs-
kraft ist durch das Volumen des Körpers bestimmt und
greift im Volumenmittelpunkt an. Ein Körper ist auftriebs-
neutral bzw. weist weder einen positiven noch einen ne-
gativen Auftrieb auf, wenn die Masse dieses Körpers der
Masse des Wassers entspricht, das von diesem Körper
bzw. von seinem Volumen unter Wasser verdrängt wird.
[0009] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Kampfmittelräumgerät beständig nicht auftriebsneutral
ist bzw. die Masse des Kampfmittelräumgeräts bestän-
dig, insbesondere wenigstens 1%, geringer oder größer
als die Masse des unter Wasser vom Kampfmittelräum-
gerät verdrängten Wassers ist. Dies gilt insbesondere
sowohl in dem Fall, dass das Kampfmittelräumgerät mit
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dem unbemannten Unterwasserfahrzeug verbunden ist,
als auch in dem Fall, dass das Kampfmittelräumgerät am
Kampfmittel oder im Bereich des Kampfmittels fixiert ist.
Das Kampfmittelräumgerät braucht somit keine Einrich-
tungen zum Ändern des Auftriebs aufzuweisen. Nach-
dem das Kampfmittelräumgerät am Kampfmittel oder im
Bereich des Kampfmittels fixiert ist, ist der Auftrieb des
Kampfmittelräumgeräts nämlich weitgehend bedeu-
tungslos.
[0010] Am Unterwasserfahrzeug angebaut, beein-
flusst das Kampfmittelräumgerät hingegen vorteilhaft die
Ausrichtung des Unterwasserfahrzeugs im Wasser und
ermöglicht damit die Annäherung an das Kampfmittel aus
einer Richtung mit einer signifikanten Vertikalkomponen-
te, die vorzugsweise eine Horizontalkomponente dieser
Richtung betragsmäßig übersteigt.
[0011] Insbesondere sorgt bei der Annäherung des un-
bemannten Unterwasserfahrzeugs mit dem Kampfmit-
telräumgerät an das Kampfmittel der positive oder nega-
tive Auftrieb des Kampfmittelräumgeräts dafür, dass eine
derartige vorteilhafte Annäherung von oben oder unten
an das Kampfmittel möglich ist. Es kann nämlich davon
ausgegangen werden, dass in dem Fall, dass das Kampf-
mittelräumgerät einen positiven Auftrieb aufweist, das
unbemannte Unterwasserfahrzeug zumindest einen
niedrigeren positiven Auftrieb aufweist oder auftriebs-
neutral ausgebildet ist oder gar einen negativen Auftrieb
aufweist, damit sowohl eine das unbemannte Unterwas-
serfahrzeug und das Kampfmittelräumgerät aufweisen-
de Kampfmittelräumkombination als auch das unbe-
mannte Unterwasserfahrzeug nach der Trennung vom
Kampfmittelräumgerät stabil steuerbar im Wasser lie-
gen. Dadurch wird ein Kippmoment bzw. Ausrichtmo-
ment um die Querachse bei der Kampfmittelräumkom-
bination bewirkt, dem während der Fahrt durch Steue-
rung entgegengewirkt werden kann und das eine Annä-
herung an das Kampfmittel auch bei langsamer Fahrt mit
aufgestelltem oder abgesenktem Bug der Kampfmittel-
räumkombination ermöglicht.
[0012] Das Ausrichtmoment entsteht mittels der Ge-
wichtskraft und der Auftriebskraft. wenn der Volumen-
schwerpunkt und der Massenschwerpunkt eines Körpers
nicht identisch sind. Dieses Ausrichtmoment ist bestrebt
den Körper derart auszurichten, dass der Volumen-
schwerpunkt oberhalb des Massenschwerpunkts ange-
ordnet ist. Diese Erkenntnis nutzt die Erfindung, um
durch die nichtauftriebsneutrale Ausbildung des Kampf-
mittelräumgeräts bei Anbringung an einem unbemannte
Unterwasserfahrzeug, das einen anderen Auftrieb als
das Kampfmittelräumgerät aufweist und vorzugsweise
auftriebsneutral getrimmt ist, ein Kippmoment der
Kampfmittelräumkombination um die Querachse zu be-
wirken, das gegenüber einem evtl. Kippmoment beim un-
bemannten Unterwasserfahrzeug ohne das Kampfmit-
telräumgerät verändert ist.
[0013] Auf diese Weise kann sich das erfindungsge-
mäße Kampfmittelräumgerät bspw. von oben einem in
den Meeresgrund eingesunkenen Kampfmittel, insbe-

sondere einer Grundmine, annähern und an diesem
Kampfmittel fixiert werden, wenn das Kampfmittelräum-
gerät einen negativen Auftrieb aufweist bzw. wenn die
Masse des Kampfmittelräumgeräts größer als die Masse
des vom Kampfmittelräumgerät verdrängten Wassers
ist.
[0014] Wenn umgekehrt die Masse des Kampfmittel-
räumgeräts geringer als die Masse des unter Wasser
vom Kampfmittelräumgerät verdrängten Wassers ist
bzw. wenn das Kampfmittelräumgerät einen positiven
Auftrieb aufweist, kann sich die Kampfmittelräumkombi-
nation vorteilhaft von unten an ein an der Wasserober-
fläche oder in der Nähe der Wasseroberfläche schwim-
mendes Kampfmittel, insbesondere an eine Treibmine,
annähern und kann das Kampfmittelräumgerät vorteil-
haft an diesem Kampfmittel fixiert werden.
[0015] Aufgrund der dadurch exakten Positionierung
der Sprengladung, genügt zudem eine geringe Menge
an Sprengstoff, um das Kampfmittel zu vernichten. Klei-
ne Mengen an Sprengstoff erlauben darüber hinaus den
Einsatz kleiner Unterwasserfahrzeuge, wodurch die Ko-
sten von Kampfmittelräumeinsätzen gering gehalten
werden können.
[0016] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
vorgesehen, dass ein unbemanntes Unterwasserfahr-
zeug mit dem daran angebauten erfindungsgemäßen
Kampfmittelräumgerät sich einem Kampfmittel annähert,
wobei sich das unbemannte Unterwasserfahrzeug in
dem Fall, dass die Masse des Kampfmittelräumgeräts
geringer als die des vom Kampfmittelräumgerät unter
Wasser verdrängten Wassers ist, von unten und in dem
anderen Fall, dass die Masse des Kampfmittelräumge-
räts größer als die Masse des vom Kampfmittelräumge-
rät unter Wasser verdrängten Wassers ist, von oben dem
Kampfmittel annähert. Unter der Annäherung von unten
ist insbesondere eine Annäherung mit, insbesondere um
wenigstens 45° gegenüber der Horizontalen, angehobe-
nem Bug des Kampfmittelräumgeräts zu verstehen, wo-
bei das unbemannte Unterwasserfahrzeug während der
Annäherung seine Tiefe im Wasser verringert. Unter der
Annäherung von oben ist insbesondere eine Annähe-
rung mit, insbesondere um wenigstens 45° gegenüber
der Horizontalen, abgesenktem Bug des Unterwasser-
fahrzeugs zu verstehen, wobei das unbemannte Unter-
wasserfahrzeug während dieser Annäherung seine Tiefe
im Wasser vergrößert. Aufgrund der Annäherung von un-
ten bzw. von oben ist die vorteilhafte Platzierung des
Kampfmittelräumgeräts am Kampfmittel möglich. Wenn
der Antrieb des Unterwasserfahrzeugs ausfällt oder
bspw. aufgrund erschöpfter Batterien auszufallen droht,
wird das Räumen der Mine abgebrochen, so dass das
Unterwasserfahrzeug letztlich ohne zuvorige Fixierung
des Kampfmittelräumgeräts am Kampfmittel oder im Be-
reich des Kampfmittels geborgen wird.
[0017] Wenn hingegen das Unterwasserfahrzeug mit
dem Kampfmittelräumgerät erfolgreich das Kampfmittel
erreicht, wird nachfolgend das Kampfmittelräumgerät am
Kampfmittel oder im Bereich des Kampfmittels fixiert.
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Durch die mittels des Unterwasserfahrzeugs gesteuerte
Annäherung ist dabei eine exakte bzw. zielgenaue Po-
sitionierung und Fixierung des Kampfmittelräumgeräts
möglich. Zugleich mit dem Fixieren oder nachfolgend
wird das Kampfmittelräumgerät vom unbemannten Un-
terwasserfahrzeug gelöst. Ein gleichzeitiges oder mög-
lichst zeitnahes Lösen des Kampfmittelräumgeräts vom
unbemannten Unterwasserfahrzeug hat den Vorteil,
dass das unbemannte Unterwasserfahrzeug mittels des
Kampfmittelräumgeräts nicht oder nur für kurze Zeit re-
lativ zum Kampfmittel fixiert bleibt und damit steuerbar
bleibt bzw. nach dem Fixieren schnell wieder aktiv steu-
erbar ist.
[0018] In Erwiderung auf das Lösen des Kampfmittel-
räumgeräts vom unbemannten Unterwasserfahrzeug
entfernt sich das unbemannte Unterwasserfahrzeug wie-
der selbsttätig nach oben oder unten vom Kampfmittel
und/oder ändert bzgl. seiner Querachse seine Ausrich-
tung im Wasser. Dabei kann das selbstständige Entfer-
nen durch einen positiven oder negativen Auftrieb des
Unterwasserfahrzeugs sowie alternativ oder unterstüt-
zend durch das Ändern der Ausrichtung im Wasser bzw.
durch ein Ausrichtmoment am unbemannten Unterwas-
serfahrzeug um seine Querachse bewirkt werden.
[0019] Das selbsttätige Entfernen nach oben kann
durch einen positiven Auftrieb sowie alternativ oder zu-
sätzlich durch ein das Unterwasserfahrzeug bspw. in die
Horizontale zwingende Ausrichtmoment am unbemann-
ten Unterwasserfahrzeug bewirkt werden. Das selbsttä-
tige Entfernen nach unten vom Kampfmittel kann ent-
sprechend durch einen negativen Auftrieb sowie alter-
nativ oder zusätzlich durch ein Ausrichtmoment bewirkt
werden, welches den Bug des unbemannten Unterwas-
serfahrzeugs absenkt bzw. das Unterwasserfahrzeug
horizontal ausrichtet. Somit bewirkt das Trennen des un-
bemannten Unterwasserfahrzeugs vom Kampfmittel-
räumgerät aufgrund des positiven oder negativen Auf-
triebs des Kampfmittelräumgeräts und/oder aufgrund
des um die Querachse wirkenden Ausrichtmoments,
dass sich schnell ein Mindestabstand zwischen dem
Kampfmittelräumgerät und dem Unterwasserfahrzeug
bzw. dem Bug des Unterwasserfahrzeugs einstellt, der
eine optimale Startposition darstellt, um das unbemannte
Unterwasserfahrzeug nachfolgend, insbesondere aus
eigenem Antrieb, in einen Abstand zum Kampfmittel zu
bringen. Dieser Abstand ist ein Abstand größer oder
gleich einem vorgegebenen Sicherheitsabstand. Erst
nachfolgend wird eine Räumladung und/oder eine Täu-
scheinrichtung des Kampfmittelräumgeräts aktiviert, um
das Kampfmittel zu sprengen. Das Kampfmittelräumge-
rät wird dabei zerstört. Das unbemannte Unterwasser-
fahrzeug kann hingegen wiederverwendet werden.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des Kampfmittelräumgeräts weist das Kampfmittelräum-
gerät eine oder mehrere Räumladungen mit Richtwir-
kung, insbesondere ein oder mehre Hohlladungen, und
einen Zünder zum Zünden der Räumladung bzw. Räum-
ladungen auf. Die Verwendung von Räumladungen mit

Richtwirkung erhöht die Effizienz des eingesetzten
Sprengstoffs. Die Menge des am Kampfmittelräumgerät
positionierten Sprengstoffs kann somit vergleichsweise
klein dimensioniert sein, so dass auch das Kampfmittel-
räumgerät sowie das unbemannte Unterwasserfahrzeug
entsprechend klein dimensioniert sein können. Ferner
sind nur geringe Sicherheitsanforderungen beim Trans-
port und der Lagerung des Kampfmittelräumgeräts an
Bord eines Mutterschiffs erforderlich. Gemäß einer wei-
teren bevorzugten Ausführungsform weist das Kampf-
mittelräumgerät alternativ oder zusätzlich eine Täusch-
einrichtung zum Vortäuschen von Eigenschaften eines
Schiffes oder U-Bootes auf. Vorzugsweise simulieren
diese Täuscheinrichtungen akustisch oder magnetisch
die Anwesenheit eines Schiffes oder U-Bootes, um eine
Mine, die mittels akustischer oder magnetischer Senso-
ren die Anwesenheit eines Schiffes oder U-Bootes de-
tektiert, zur Detonation zu bewegen. Auf diese Weise
kann mittels der Täuscheinrichtung das Kampfmittel
auch ohne Einsatz zusätzlichen Sprengstoffs geräumt
werden. Die Täuscheinrichtung weist daher vorzugswei-
se Mittel zum Erzeugen von Schiffsgeräuschen und/oder
U-Bootgeräuschen und/oder Mittel zum Erzeugen eines
Magnetfeldes auf. Durch die Erzeugung eines künstli-
chen Magnetfeldes kann ein Magnetfeldsensor im Zünd-
mechanismus einer Seemine derart getäuscht werden,
dass er die Seemine zur Detonation veranlasst.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist das Kampfmittelräumgerät Mittel zum Aktivieren
des Zünders und/oder der Täuscheinrichtung auf. Somit
ist eine einfache Aktivierung des Kampfmittelräumgeräts
möglich, um eine Sprengung des Kampfmittels zu ver-
anlassen.
[0022] Die Mittel zum Aktivieren des Zünders und/oder
der Täuscheinrichtung umfassen gemäß einer besonde-
ren Ausführungsform eine vom Kampfmittelräumgerät
lösbare Funkboje zum Empfangen eines Aktivierungssi-
gnals über eine Funkstrecke. Die Funkboje steigt nach
der Fixierung des Kampfmittelräumgeräts am Kampfmit-
tel bzw. im Bereich des Kampfmittels an die Wasserober-
fläche auf, bleibt dabei jedoch über ein Kabel mit dem
Kampfmittelräumgerät verbunden, und ermöglicht somit
eine Kommunikation zum Mutterschiff bzw. zu einer
Steuerplattform über eine Funkstrecke zwischen der
Funkboje und dem Mutterschiff, über die Funkboje und
über das Kabel zum Kampfmittelräumgerät. Somit kann
problemlos über eine große Distanz das Aktivierungssi-
gnal an das Kampfmittelräumgerät gesendet werden,
wobei auch große Sicherheitsabstände problemlos ein-
gehalten werden können.
[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfassen die Mittel zum Aktivieren des Zün-
ders und/oder der Täuscheinrichtung alternativ oder zu-
sätzlich einen elektroakustischen Wandler zum Empfan-
gen eines Aktivierungssignals über einen akustischen
Kanal. Über den akustischen Kanal bzw. mittels Wasser-
schall kann kostengünstig das Aktivierungssignal über-
mittel und vom Kampfmittelräumgerät empfangen wer-
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den.
[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform umfassen die Mittel zum Aktivieren des Zün-
ders und/oder der Täuscheinrichtung alternativ oder zu-
sätzlich ein Zündkabel zum Empfangen eines Aktivie-
rungssignals über das Zündkabel, wobei mittels des
Zündkabels eine robuste bzw. wenig fehlerträchtige
Möglichkeit der Übermittelung des Aktivierungssignals,
insbesondere über geringe Entfernungen, gegeben ist.
[0025] Schließlich weisen die Mittel zum Aktivieren des
Zünders und/oder der Täuscheinrichtung gemäß einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform alternativ oder
zusätzlich einen Zeitzündmechanismus auf, der vor-
zugsweise bereits aktiviert wird, bevor das Kampfmittel-
räumgerät vom unbemannten Unterwasserfahrzeug ab-
gesetzt wird, oder beim Absetzen bzw. durch das Abset-
zen und/oder beim Fixieren am kampfmittel bzw. in Er-
widerung darauf aktiviert wird und eine sehr kostengün-
stige Variante zum Aktivieren des Zünders bzw. der Täu-
scheinrichtung darstellt. Der Zeitzündmechanismus
kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn sicher ge-
stellt ist, dass zum Zündzeitpunkt keine Gefährdung von
Menschen und Geräten im Detonationsbereich zu erwar-
ten ist.
[0026] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Haltevorrichtung ein Nagelschuss-
gerät auf. Dabei wir das Kampfmittelräumgerät mittels
eines Nagels an der Mine oder an einem Gegenstand im
Bereich der Mine fixiert. Der Nagel wird mittels einer Pa-
tronenzündeinrichtung in das Kampfmittel bzw. in den
Gegenstand im Bereich des Kampfmittels getrieben, so
dass das Kampfmittelräumgerät nachfolgend fest fixiert
ist.
[0027] Gemäß weiteren bevorzugten Ausführungsfor-
men umfasst die Haltevorrichtung alternativ oder zusätz-
lich einen Elektromagneten und/oder ein Unterdruckge-
rät und/oder eine Klammereinrichtung zum Umklammern
des Kampfmittels bzw. seiner Teile und/oder von Gegen-
ständen im Bereich des Kampfmittels. Der Elektroma-
gnet ermöglicht eine elektromagnetische Fixierung am
Kampfmittelräumgerät. Das Unterdruckgerät ermöglicht
eine Fixierung durch Halten eines Unterdrucks in einem
an das Kampfmittel angelegten Bereich. Die Klammer-
einrichtung sorgt für eine mechanische Verbindung bzw.
Fixierung des Kampfmittelräumgeräts am Kampfmittel.
Ein Vorsehen des Elektromagneten und/oder des Unter-
druckgeräts und/oder der Klammereinrichtung zusätz-
lich zum Nagelschussgerät ist vorteilhaft, um eine Fixie-
rung des Kampfmittelräumgeräts zu ermöglichen, falls
eine Fixierung mittels des Nagelschussgeräts fehlge-
schlagen ist.
[0028] Die Aktivierung einer derartigen Haltevorrich-
tung erfolgt vorzugsweise durch Berührung des Kampf-
mittelräumgeräts mit dem Kampfmittel. Zusätzlich oder
alternativ erfolgt eine derartige Aktivierung mittels Me-
tallsensoren, welche signalisieren, dass sich das Kampf-
mittelräumgerät im Bereich des Kampfmittels befindet.
[0029] Die Aktivierung der Haltevorrichtung erfolgt so-

mit vorzugsweise direkt mittels des Kampfmittelräumge-
räts, insbesondere ohne Eingriff von außen bzw. ohne
Eingriff durch das unbemannte Unterwasserfahrzeug.
Somit kann das Kampfmittelräumgerät kostengünstig als
Anbaugerät für ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug
herkömmlicher Art verwendet werden.
[0030] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Mittel zum lösbaren Verbinden des
Kampfmittelräumgeräts mit einem unbemannte Unter-
wasserfahrzeug und die Haltevorrichtung derart ausge-
bildet, dass bei Aktivierung der Haltevorrichtung zur Fi-
xierung des Kampfmittelräumgeräts am Kampfmittel
oder im Bereich des Kampfmittels gleichzeitig die Mittel
zum lösbaren Verbinden betätigt werden, so dass eine
mechanische Verbindung des Kampfmittelräumgeräts
zum unbemannten Unterwasserfahrzeug gelöst wird.
[0031] Ein derartiges gleichzeitiges Befestigen des
Kampfmittelräumgeräts am Kampfmittel bzw. im Bereich
des Kampfmittels und Abtrennen des Kampfmittelräum-
geräts vom unbemannten Unterwasserfahrzeug ermög-
licht den Einsatz herkömmlicher unbemannter Unterwas-
serfahrzeuge, insbesondere von Minenvernichtungs-
drohnen herkömmlicher Bauart, ohne deren Konstrukti-
on ändern zu müssen. Vielmehr wird das Kampfmittel-
räumgerät einfach am Unterwasserfahrzeug befestigt.
Vorzugsweise wird das Kampfmittelräumgerät dabei am
Bug des Unterwasserfahrzeugs befestigt.
[0032] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind die Mittel zum lösbaren Verbinden des Kampfmit-
telräumgeräts sowie die Haltevorrichtung zusätzlich der-
art ausgebildet, dass sie auch unabhängig von einer Ak-
tivierung der Haltevorrichtung betätigbar sind, um das
Kampfmittelräumgerät vom unbemannte Unterwasser-
fahrzeug zu lösen. Ein derartiges unabhängiges Trennen
des Kampfmittelräumgeräts vom Unterwasserfahrzeug
hat den Vorteil, dass das Kampfmittelräumgerät abge-
stoßen werden kann, wenn der aktuelle Einsatz abge-
brochen wurde bzw. wenn das Auslösen der Haltemittel
nicht zum Fixieren des Kampfmittelräumgeräts am
Kampfmittel geführt hat. Das Kampfmittelgerät
schwimmt dabei in dem Fall, dass es einen positiven Auf-
trieb aufweist, auf und kann geräumt werden oder sinkt
im Falle eines negativen Auftriebs auf den Meeresgrund
ab, so dass zumindest eine Gefährdung für die Schifffahrt
minimiert ist. In Kombination mit dem Zeitzündmecha-
nismus ergibt sich die Möglichkeit, diesen Zeitzündme-
chanismus vor oder bei Abstoßung des Kampfmittel-
räumgeräts vom Unterwasserfahrzeug zu aktivieren, so
dass sich das Kampfmittelräumgerät nach einer Zeit, in
der sich das Unterwasserfahrzeug in sichere Entfernung
gebracht hat bzw. in der das Kampfmittelräumgerät auf
den Meeresgrund abgesunken ist, selbst sprengt. Das
Unterwasserfahrzeug kann nach dem Absetzen des
Kampfmittelräumgeräts in jedem Fall geborgen und wie-
derverwendet werden.
[0033] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
das Kampfmittelräumgerät derart ausgebildet, dass der
Massenschwerpunkt des Kampfmittelräumgeräts ge-
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genüber dem Volumenschwerpunkt des Kampfmittel-
räumgeräts in Wirkrichtung der Haltevorrichtung ver-
schoben ist, insbesondere ein entsprechender Verschie-
bungsvektor zumindest eine Komponente in der Wirk-
richtung mit einem von Null verschiedenen, positiven Bei-
trag aufweist. In dem Fall, dass die Haltevorrichtung das
Nagelschussgerät umfasst, ist die Wirkrichtung der Hal-
tevorrichtung insbesondere die Schussrichtung des Na-
gelschussgerätes. Ein derartige Massenverteilung im
Volumen des Kampfmittelräumgeräts hat den Vorteil,
dass in dem Fall, dass das Kampfmittelräumgerät auf-
grund positiven Auftriebs an der Gewässeroberfläche
schwimmt, die Wirkrichtung der Haltevorrichtung in ver-
tikaler Richtung nach unten zeigt, so dass auch im Falle
einer Kollision des Kampfmittelräumgeräts bspw. mit ei-
nem Schiff sich das Kampfmittelräumgerät nicht an die-
sem Schiff fixiert. Insbesondere wird somit einem Aus-
lösen des Nagelschussgeräts in Richtung eines Schiffs-
rumpfes entgegengewirkt, so dass die Sicherheit des
Schiffsverkehrs gegenüber einem beliebig im Wasser
treibenden Kampfmittelräumgerät erhöht ist.
[0034] Im Falle eines negativen Auftriebs des Kampf-
mittelräumgeräts sinkt das Kampfmittelräumgerät auf
den Meeresgrund ab, wobei ggf. bei Kontakt mit dem
Meeresgrund die Haltevorrichtung, insbesondere das
Nagelschussgerät, aktiviert wird, was zu einer Fixierung
des Kampfmittelräumgeräts am Meeresgrund führen
kann. Ggf. wird zusammen mit der Aktivierung der Hal-
tevorrichtung der ggf. vorhandene Zeitzündmechanis-
mus aktiviert, so dass sich nach einer vorgegebenen
Zeitdauer das Kampfmittelräumgerät am Meeresboden
selbst zerstört.
[0035] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Massenschwerpunkt des Kampfmittelräumgeräts
gegenüber dem Volumenschwerpunkt des Kampfmittel-
räumgeräts zu der Seite des Kampfmittelräumgeräts ver-
schoben, die in dem Fall, dass das Kampfmittelräumge-
rät am unbemannten Unterwasserfahrzeug angebaut ist,
dem Massenschwerpunkt und/oder Volumenschwer-
punkt des Unterwasserfahrzeugs abgewandt ist. Insbe-
sondere ist das Kampfmittelräumgerät am Bug des un-
bemannten Unterwasserfahrzeugs angebaut, wobei die
Seite des Kampfmittelräumgeräts ist, in welche der Mas-
senschwerpunkt des Kampfmittelräumgeräts gegenüber
seinem Volumenschwerpunkt verschoben ist, ein Bug
des Kampfmittelräumgeräts ist und dem Bug des unbe-
mannten Unterwasserfahrzeugs abgewandt ist.
[0036] Diese Ausbildung des Kampfmittelräumgeräts
hat insbesondere dann, wenn das Kampfmittelräumgerät
einen positiven bzw. größeren Auftrieb als das unbe-
mannte Unterwasserfahrzeug aufweist, den Vorteil, dass
ein Kippmoment, welches den Bug der Kampfmittel-
räumkombination anhebt, geringer ausfällt, als wenn der
Massenschwerpunkt und der Volumenschwerpunkt des
Kampfmittelräumgeräts identisch wären. Insbesondere
fällt auf diese Weise nämlich eine bei der Kampfmittel-
räumkombination durch den positiven Auftrieb des
Kampfmittelräumgeräts bewirkte Verschiebung des Vo-

lumenschwerpunkts und des Massenschwerpunkts von-
einander vergleichsweise geringer aus. Die Massenver-
teilung am Kampfmittelräumgerät bewirkt somit ein Kipp-
moment, welches einem Kippmoment am unbemannten
Unterwasserfahrzeug entgegengerichtet ist. Dadurch
liegt die Kampfmittelräumkombination stabiler im Was-
ser und kann mit weniger Energieaufwand im Wasser
manövrieren.
[0037] Vorzugsweise ist die Wirkrichtung der Haltevor-
richtung dem Massenschwerpunkt des Unterwasser-
fahrzeugs abgewandt, so dass die Haltevorrichtung in
Richtung des Bugs des Kampfmittelräumgeräts wirkt und
sich zugleich die Vorteile einer abgesenkten Wirkrich-
tung, wenn das Kampfmittelräumgerät ohne das Unter-
wasserfahrzeug im Wasser treibt, und der stabilisierende
Einfluss auf die Fahrt der Kampfmittelräumkombination
ergeben. Das unbemannte Unterwasserfahrzeug kann
in diesem Fall frontal auf das zu räumende Kampfmittel
zufahren, wobei durch Kontakt des Kampfmittelräumge-
räts mit dem Kampfmittel die Haltevorrichtung, insbeson-
dere das Nagelschussgerät, ausgelöst wird.
[0038] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Kampfmittelräumkombination, bei der die Masse des
Kampfmittelräumgeräts größer als die Masse des unter
Wasser vom Kampfmittelräumgerät verdrängten Was-
sers ist, ist die Masse der Kampfmittelräumkombination
ebenfalls größer als die Masse des unter Wasser von
der Kampfmittelräumkombination verdrängten Wassers.
Dabei ist jedoch die Masse des Unterwasserfahrzeugs
geringer als die Masse des unter Wasser vom Unterwas-
serfahrzeug verdrängten Wassers. Somit weist das
Kampfmittelräumgerät einen negativen Auftrieb, das Un-
terwasserfahrzeug einen positiven Auftrieb und die
Kampfmittelräumkombination mit dem Unterwasserfahr-
zeug und dem Kampfmittelräumgerät einen negativen
Auftrieb auf. Wenn daher die Kampfmittelräumkombina-
tion nicht mittels des Antriebs des Unterwasserfahrzeugs
in einer bestimmten Wassertiefe gehalten werden kann,
sinkt die Kampfmittelräumkombination automatisch bzw.
selbsttätig auf den Meeresgrund ab, wobei dort durch
den Kontakt mit dem Meeresgrund die Haltevorrichtung
auslöst und das Kampfmittelräumgerät vom Unterwas-
serfahrzeug abgesetzt wird, so dass das Kampfmittel-
räumgerät am Meeresgrund verbleibt und dort evtl. ge-
sprengt wird bzw. sich selbst sprengt und das Unterwas-
serfahrzeug wieder zur Oberfläche des Gewässers auf-
schwimmt und dort geborgen werden kann.
[0039] Ein Abbruch des Verfahrens zum Räumen von
Kampfmitteln kann dadurch ausgelöst werden, dass eine
Batterie des Unterwasserfahrzeugs zu erschöpfen droht
bzw. erschöpft ist und das Unterwasserfahrzeug daher
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt manövrierfähig
ist. Ein Abbruch des Verfahrens kann ebenso dadurch
ausgelöst werden, dass das Fixieren an einem Kampf-
mittel gescheitert ist, insbesondere das Nagelschussge-
rät ausgelöst wurde, ohne dass dadurch das Kampfmit-
telräumgerät am Kampfmittel fixiert wurde.
[0040] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
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des Verfahrens zum Räumen von Kampfmitteln sinkt im
Falle eines Abbruchs des Räumens vor dem Fixieren
des Kampfmittelräumgeräts am Kampfmittel oder im Be-
reich des Kampfmittels das unbemannte Unterwasser-
fahrzeug mit dem darin angebauten Kampfmittelräum-
gerät selbsttätig ab, da die Masse des Unterwasserfahr-
zeugs zusammen mit der Masse des Kampfmittelräum-
geräts größer als die Masse des unter Wasser vom Un-
terwasserfahrzeug zusammen mit dem Kampfmittel-
räumgerät verdrängten Wassers ist. Nachfolgend löst
sich das Kampfmittelräumgerät am Grund des Gewäs-
sers, insbesondere selbsttätig in Erwiderung auf einen
Grundkontakt des Kampfmittelräumgeräts, vom unbe-
mannten Unterwasserfahrzeug. Nachfolgend steigt das
unbemannte Unterwasserfahrzeug selbsttätig zur Was-
seroberfläche auf, da die Masse des unbemannten Un-
terwasserfahrzeugs geringer als die Masse des unter
Wasser vom unbemannten Unterwasserfahrzeug ver-
drängten Wassers ist. Der Massenschwerpunkt des un-
bemannten Unterwasserfahrzeugs ist vorzugsweise der-
art unterhalb seines Volumenschwerpunkts angeordnet,
dass das Unterwasserfahrzeug nicht um seine Längs-
achse rotiert, sondern diesbezüglich stabil im Wasser
liegt.
[0041] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
des Verfahrens wird im Falle eines Abbruchs des Ver-
fahrens vor dem Fixieren des Kampfmittelräumgeräts am
Kampfmittel oder im Bereich des Kampfmittels das am
Unterwasserfahrzeug angebaute Kampfmittelräumgerät
vom unbemannten Unterwasserfahrzeug gelöst, wobei
nachfolgend sowohl das Kampfmittelräumgerät als auch
das unbemannte Unterwasserfahrzeug separat vonein-
ander an der Oberfläche des Gewässers treiben, da bei-
de einen positiven Auftrieb aufweisen. Dabei treibt das
Kampfmittelräumgerät vorzugsweise in einer Ausrich-
tung mit abgesenkter Wirkrichtung der Haltevorrichtung
an der Oberfläche des Gewässers, so dass die Gefahr
eines Fixierens des Kampfmittelräumgeräts an einem an
der Oberfläche des Gewässers treibenden oder fahren-
den Objekt bzw. an einem Schiff minimiert ist. Das
Kampfmittelräumgerät kann geräumt und das Unterwas-
serfahrzeug geborgen werden.
[0042] Weitere Ausführungsformen ergeben sich aus
den Ansprüchen sowie aus den anhand der Zeichnung
näher erläuterten Ausführungsbeispielen. In der Zeich-
nung zeigt:

Fig.1 ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug mit
daran angebrachtem Kampfmittelräumgerät
gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der
Erfindung bei Annäherung an eine im Gewäs-
sergrund eingesunkene Seemine;

Fig. 2 das Kampfmittelräumgerät gemäß Fig. 1 nach
seiner Fixierung an der Seemine sowie nach
Trennung vom unbemannten Unterwasser-
fahrzeug;

Fig. 3 das unbemannte Unterwasserfahrzeug gemäß
Fig. 1 mit daran angebrachtem Kampfmittel-
räumgerät gemäß einem zweiten Ausführungs-
beispiel der Erfindung bei Annäherung an eine
als Treibmine ausgebildete Seemine;

Fig. 4 das Kampfmittelräumgerät gemäß Fig. 3 nach
seiner Fixierung an der Seemine sowie nach
Trennung vom unbemannten Unterwasser-
fahrzeug;

Fig. 5 das Kampfmittelräumgerät gemäß Fig. 3 nach
seiner Trennung vom unbemannten Unterwas-
serfahrzeug ohne Fixierung an einer Seemine
und

Fig. 6 das unbemannte Unterwasserfahrzeug gemäß
den Fig. 1 bis 5 nach Ausfall seines Antriebs
und Trennung vom Kampfmittelräumgerät an
der Gewässeroberfläche treibend.

[0043] Fig. 1 zeigt eine Kampfmittelräumkombination
8 mit einem Kampfmittelräumgerät 10 und einem unbe-
mannten Unterwasserfahrzeug 12. Das Kampfmittel-
räumgerät 10 ist als Anbaugerät für das unbemannte Un-
terwasserfahrzeug 12 ausgebildet und an diesem Unter-
wasserfahrzeug 12 lösbar befestigt.
[0044] Das Kampfmittelräumgerät 10 ist nach Art einer
Kappe ausgebildet, die über den Bug des unbemannten
Unterwasserfahrzeugs 12 gestülpt ist. Das Kampfmittel-
räumgerät 10 ist mithin am Bug des unbemannten Un-
terwasserfahrzeugs 12 lösbar befestigt angeordnet und
dabei mittels eines Befestigungsmittels 14, das als ela-
stisches Band 14 ausgebildet ist, am unbemannten Un-
terwasserfahrzeug 12 fixiert. Beide Enden des elasti-
schen Bandes 14 greifen jeweils an einer integralen Ein-
heit 16, 18 zur Bereitstellung von Mitteln zum lösbaren
Verbinden des Kampfmittelräumgeräts 10 mit dem Un-
terwasserfahrzeug 12 an. Ein mittlerer Abschnitt des ela-
stischen Bandes 14 hintergreift einen Vorsprung 20 am
unbemannten Unterwasserfahrzeug 12, so dass das
Kampfmittelräumgerät 10 mittels des elastischen Ban-
des 14 am Bug des Unterwasserfahrzeugs 12 gehalten
wird.
[0045] Aufgrund der Elastizität des Bandes 14 wird das
Kampfmittelräumgerät 10 mützenartig auf den Bug des
unbemannten Unterwasserfahrzeugs 12 gezogen bzw.
gedrückt und somit an diesem Bug fixiert. Diese Anbrin-
gung des Kampfmittelräumgeräts 10 am Unterwasser-
fahrzeug 12 ist jedoch lösbar. Zum Lösen dieser mecha-
nischen Verbindung vom Kampfmittelräumgerät 10 und
unbemanntem Unterwasserfahrzeug 12 wird das elasti-
sche Band 14 von den integralen Einheiten 16, 18 gelöst.
Dabei wird die Verbindung zwischen dem Kampfmittel-
räumgerät 10 und dem Unterwasserfahrzeug 12 aufge-
hoben und das Unterwasserfahrzeug 10 kann sich vom
Kampfmittelräumgerät 12 entfernen.
[0046] Die integralen Einheiten 16, 18 weisen ferner
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jeweils eine Haltevorrichtung 22, 24 auf zum Fixieren des
Kampfmittelräumgeräts 10 an einem Kampfmittel, bspw.
einer Mine 26, die hier als in den Gewässergrund einge-
sunkene Grundmine dargestellt ist. Die Mine kann jedoch
auch andersartig, bspw. als Ankertaumine, ausgebildet
sein. Darüber hinaus ist die Erfindung nicht auf die Räu-
mung von Minen beschränkt, sondern bezieht sich auch
auf die Räumung von Munition.
[0047] Die Haltevorrichtungen 22, 24 sind als Nagel-
schussgeräte ausgebildet, welche, insbesondere in Er-
widerung auf einen Kontakt mit der Mine 26, Nägel in
diese Mine 26 treiben und mittels dieser Nägel das
Kampfmittelräumgerät 10 an der Mine 26 befestigen.
[0048] Am Kampfmittelräumgerät 10 sind ferner eine
oder mehrere Hohlladungen 28 vorgesehen, welche je-
weils eine Räumladung mit Richtwirkung bilden. Vor-
zugsweise weist die Wirkrichtung der Räumladung 28 in
die gleiche Richtung wie die Längsachse der Haltevor-
richtungen 22, 24, welche wiederum vorzugsweise bei
einer Fixierung des Kampfmittelräumgeräts 10 am Un-
terwasserfahrzeug 12 parallel zur Längsachse des Un-
terwasserfahrzeugs 12 verläuft. Auf diese Weise kann
die Kampfmittelräumkombination 8 frontal mit dem
Kampfmittelräumgerät 10 am Bug des Unterwasserfahr-
zeugs 12 voran auf eine Mine 26 gesteuert werden.
[0049] Das Kampfmittelräumgerät 10 weist ferner eine
Funkboje 30 auf, die zum Empfangen eines Aktivierungs-
signals über eine Funkstrecke zur Gewässeroberfläche
abgesetzt werden kann.
[0050] Die in Fig. 1 dargestellte Kampfmittelräumkom-
bination 8 weist einen negativen Auftrieb auf, wobei das
Kampfmittelräumgerät 10 ebenfalls einen negativen Auf-
trieb aufweist und wobei das unbemannte Unterwasser-
fahrzeug 12 hingegen einen positiven Auftrieb aufweist.
Ein Körper, dessen Masse im Wesentlichen der Masse
des von diesem Körper unter Wasser verdrängten Was-
sers entspricht, wird dabei vorliegend als auftriebsneutral
bezeichnet. Insbesondere wird ein Körper, dessen Mas-
se maximal ein Prozent von der Masse des von diesem
Körper unter Wasser verdrängten Wassers abweicht, als
auftriebsneutral bezeichnet. Körper, die demgegenüber
eine geringere Masse aufweisen, weisen einen positiven
Auftrieb auf, wohingegen Körper, die demgegenüber ei-
ne größere Masse aufweisen, einen negativen Auftrieb
aufweisen.
[0051] Ein Gewichtskraftvektor GK8 der Kampfmittel-
räumkombination 8 weist in vertikaler Richtung nach un-
ten und ist entsprechend länger dargestellt als ein nach
oben zeigender Auftriebsvektor AK8 der Kampfmittel-
räumkombination 8. Der Gewichtskraftvektor GK8 ist ein
resultierender Vektor, der im Massenschwerpunkt MS8
der Kampfmittelräumkombination 8 angreift. Der Auf-
triebsvektor AK8 ist ein resultierender Vektor, der im Vo-
lumenschwerpunkt VS8 der Kampfmittelräumkombinati-
on 8 angreift. Solange der Massenschwerpunkt MS8
nicht in vertikaler Richtung direkt unter dem Volumen-
schwerpunkt VS8 angeordnet ist oder mit dem Volumen-
schwerpunkt VS8 zusammenfällt, wirkt ein Ausrichtmo-

ment auf die Kampfmittelräumkombination 8, das be-
strebt ist, diese Anordnung herbeizuführen.
[0052] In der Darstellung gemäß Fig. 1 sind der Mas-
senschwerpunkt MS8 und der Volumenschwerpunkt
VS8 bezogen auf die Längsachse der Kampfmittelräum-
kombination 8 derart versetzt zueinander angeordnet,
dass eine starke Absenkung des Bugs der Kampfmittel-
räumkombination 8 bewirkt wird. Aufgrund des abge-
senkten Bugs und des negativen Auftriebs der Kampf-
mittelräumkombination 8 würde die Kampfmittelräum-
kombination 8 im Falle eines Ausfalls seines Antriebs mit
dem Bug bzw. mit dem Kampfmittelräumgerät 10 voran
zum Gewässergrund sinken, den Gewässergrund ram-
men, dabei die Haltevorrichtung 22, 24 auslösen und da-
durch eine Trennung des Kampfmittelräumgeräts 10
vom unbemannten Unterwasserfahrzeug 12 herbeifüh-
ren. Das unbemannte Unterwasserfahrzeug 12 würde
nachfolgend aufgrund seines positiven Auftriebs zur Ge-
wässeroberfläche aufsteigen.
[0053] In der Darstellung gemäß Fig. 1 ist die Schräg-
stellung der Kampfmittelräumkombination 8 gegenüber
der Schrägstellung, die sich ohne Antrieb des unbe-
mannten Unterwasserfahrzeugs 12 einstellen würde, ge-
ringfügig überhöht, um in einem noch steileren Winkel
auf die Mine 26 zusteuern zu können. Diese überhöhte
Schrägstellung wird mittels des Antriebs bzw. der Antrie-
be des unbemannten Unterwasserfahrzeugs 12 sowie
mittels Steuereinrichtungen des unbemannten Unter-
wasserfahrzeugs 12 entgegen einem Ausrichtmoment
an der Kampfmittelräumkombination 8 bewirkt.
[0054] Fig. 2 zeigt das Kampfmittelräumgerät 10 aus
Fig. 1 nach Aktivierung der Haltevorrichtungen 22, 24 an
der Mine 26.
[0055] Die Haltevorrichtungen 22, 24 werden entwe-
der bei Kontakt des Kampfmittelräumgeräts 10 mit der
Mine 26 oder bereits bei einer signifikanten Annäherung
des Kampfmittelräumgeräts 10 an die Mine 26 aktiviert.
Diese signifikante Annäherung wird bspw. mittels eines
Metallsensors detektiert. Mittels der Haltevorrichtungen
22, 24, insbesondere mittels der Nägel der Nagelschuss-
geräte wird das Kampfmittelräumgerät 10 fest an der Mi-
ne 26 fixiert.
[0056] Zugleich mit dem Fixieren des Kampfmittel-
räumgeräts 10 an der Mine 26 wird die Funkboje 30 vom
Kampfmittelräumgerät gelöst und ein Auftriebskörper an
der Funkboje 30 aktiviert, der für einen Auftrieb an der
Funkboje 30 sorgt. Alternativ stellt die Funkboje 30 be-
reits selbst Auftrieb bereit, der durch den übrigen Teil
des Kampfmittelräumgeräts 10 teilweise kompensiert
oder überkompensiert wird. Auch wenn die Funkboje 30
vom Kampfmittelräumgerät 10 bzw. von den übrigen Ein-
richtungen des Kampfmittelräumgeräts 10 gelöst ist,
bleibt die Funkboje 30 signalübertragend über eine Lei-
tung 32 mit einem Zünder und/oder einer Täuscheinrich-
tung des Kampfmittelräumgeräts 10 verbunden.
[0057] Gleichzeitig mit dem Fixieren des Kampfmittel-
räumgeräts 10 an der Mine 26 oder alternativ auch an-
schließend wird das Kampfmittelräumgerät 10 vom Un-
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terwasserfahrzeug 12 gelöst und das Unterwasserfahr-
zeug 12 in einen Abstand zur Mine 26 gebracht, der grö-
ßer oder gleich einem vorgegeben Sicherheitsabstand
ist. Sodann veranlasst das Kampfmittelräumgerät 10 ei-
ne Sprengung der Mine 26, indem eine Räumladung,
bspw. in Form der Hohlladung 28 oder die Täuschein-
richtung aktiviert wird, mittels der der Mine das Vorhan-
densein eines Schiffes bzw. U-Boots vorgetäuscht wird.
Aufgrund einer derartigen Täuschung wird der eigene
Zündmechanismus aktiviert, so dass die Mine 26 deto-
niert. Nach dem Lösen des Kampfmittelräumgeräts 10
vom unbemannten Unterwasserfahrzeug 12 zieht das
Kampfmittelräumgerät 10 das unbemannte Unterwas-
serfahrzeug, insbesondere dessen Bug, nicht mehr nach
unten, so dass zum einen die gegenüber der Gewichts-
kraft gemäß dem Gewichtskraftvektor GK12 stärkere
Auftriebskraft gemäß dem Auftriebskraftvektor AK12 am
unbemannten Unterwasserfahrzeug 12 das unbemann-
te Unterwasserfahrzeug 12 insgesamt zur Gewässer-
oberfläche aufsteigen lässt und dabei vom Kampfmittel-
räumgerät 10 entfernt. Zum anderen sind der Massen-
schwerpunkt MS12 und der Volumenschwerpunkt VS12
des unbemannten Unterwasserfahrzeugs 12 bezogen
auf die Längsachse des Unterwasserfahrzeugs 12 ver-
satzlos oder nur mit geringem Versatz zueinander ange-
ordnet, so dass ein starkes Ausrichtmoment auf das Un-
terwasserfahrzeug 12 wirkt, welches den Bug des Un-
terwasserfahrzeugs 12 von seiner abgesenkten Lage
aufsteigen lässt, bis die Längsachse des Unterwasser-
fahrzeugs 12 in etwa horizontal angeordnet ist bzw. bis
der Auftriebsvektor AK12 und der Gewichtskraftvektor
GK12 auf einer gemeinsamen Vertikalen angeordnet
sind.
[0058] Das unbemannte Unterwasserfahrzeug 12
kann sich somit aufgrund der besonderen Ausgestaltung
des Kampfmittelräumgeräts 10 nach seiner Trennung
vom Kampfmittelräumgerät 10 besonders schnell von
diesem Kampfmittelräumgerät 10 entfernen.
[0059] Die integralen Einheiten 16, 18 umfassen die
Mittel zum lösbaren Verbinden des Kampfmittelräumge-
räts 10 mit dem Unterwasserfahrzeug 12 und die Halte-
vorrichtungen 22, 24 zum Fixieren des Kampfmittelräum-
geräts 10 an einem Kampfmittel. Neben dem elastischen
Band umfassen die Mittel zum lösbaren Verbinden Hal-
teglieder, welche das elastische Band 14 an Schlaufen
des elastischen Bandes 14 halten.
[0060] Die Haltevorrichtungen 22, 24 bzw. die Nagel-
schussgeräte umfassen Patronen zum Antreiben von
Bolzen sowie Patronenzündeinrichtungen zum Zünden
der Patronen. Die Patronenzündeinrichtungen zünden
bspw. bei Kontakt des Kampfmittelräumgeräts 10 mit ei-
nem Kampfmittel oder mit einem anderen Gegenstand
oder werden mittels eines Metalldetektors ausgelöst. Die
gezündeten Patronen treiben nicht nur Nägel in das
Kampfmittel 26 und befestigen dadurch das Kampfmit-
telräumgerät 10 am Kampfmittel 26. Zusätzlich lösen sich
zugleich die Halteglieder aus den Schlaufen des elasti-
schen Bandes 14, so dass das elastische Band 14 frei-

gegeben und damit das Kampfmittelräumgerät 10 vom
unbemannten Unterwasserfahrzeug 12 gelöst wird.
[0061] Fig. 3 zeigt eine Kampfmittelräumkombination
8’ mit dem unbemannten Unterwasserfahrzeug 12 ge-
mäß Fig. 1 und mit einem Kampfmittelräumgerät 10’, wel-
ches besonders geeignet zum Räumen eines Kampfmit-
tels bzw. einer Mine 26’ ist, die als Treibmine ausgebildet
ist bzw. an der Oberfläche eines Gewässers treibt. Das
Kampfmittelräumgerät 10’ weist nämlich einen positiven
Auftrieb auf, der stärker als der ebenfalls positive Auftrieb
des unbemannten Unterwasserfahrzeugs 12 ist. Daher
nimmt die Kampfmittelräumkombination 8’ eine Schräg-
lage im Wasser mit angehobenem Bug der Kampfmittel-
räumkombination 8’ ein, auch wenn das unbemannte Un-
terwasserfahrzeug 12 nicht angetrieben wird. Das
Kampfmittelräumgerät 10’ kann deshalb vorteilhaft von
unten mittels des unbemannten Unterwasserfahrzeugs
12 an die Mine 26’ herangefahren werden. Dies hat ge-
genüber einem seitlichen Annähern den Vorteil, dass
Seegang und Wellen die Annäherung an die Mine 26’
vergleichsweise weniger stören können. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Kampfmittelräumgerät zielge-
nau an der Mine 26’ befestigt wird ist auf diese Weise
erhöht.
[0062] Der Volumenschwerpunkt VS8’ der Kampfmit-
telräumkombination 8’ ist gegenüber dem Massen-
schwerpunkt MS8’ dieser Kampfmittelräumkombination
8’ bezogen auf die Längsachse dieser Kampfmittelräum-
kombination 8’ zum Bug der Kampfmittelräumkombina-
tion 8’ verschoben. Dadurch stellt sich ein Ausrichtmo-
ment ein, welches bestrebt ist, den Massenschwerpunkt
8’ direkt unter dem Volumenschwerpunkt 8’ anzuordnen
bzw. den Auftriebskraftvektor AK8’ und den Gewichts-
kraftvektor GK8’ auf einer gemeinsamen Vertikalen an-
zuordnen. Gegenüber der sich mittels des Ausrichtmo-
ments einstellenden Schräglage der Kampfmittelräum-
kombination 8’ ist die Schräglage in der Abbildung ge-
mäß Fig. 3 gegen ein Ausrichtmoment mittels Antrieben
und/oder Steuereinrichtungen des unbemannten Unter-
wasserfahrzeugs 12 weiter erhöht, um einen noch stei-
leren Anlaufwinkel an die Mine 26’ zu erhalten.
[0063] Fig. 4 zeigt die Kampfmittelräumkombination 8’
mit dem Kampfmittelräumgerät 10’ des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels gemäß Fig. 3 nach Aktivierung der Hal-
tevorrichtungen 22, 24 an der Mine 26’. Ein Ausrichtmo-
ment am unbemannten Unterwasserfahrzeug 12 be-
wirkt, dass sich der Bug des unbemannten Unterwasser-
fahrzeugs 12 absenkt bzw. das Heck des unbemannten
Unterwasserfahrzeugs 12 angehoben wird, wobei sich
die Längsachse des unbemannten Unterwasserfahr-
zeugs 12 im Wesentlichen horizontal anordnet. Zusätz-
lich bewirken die Antriebe des unbemannten Unterwas-
serfahrzeugs 12 einen rückwärtigen Schub, der das un-
bemannte Unterwasserfahrzeug schnell vom Kampfmit-
telräumgerät 10’ entfernt und dabei aufgrund der anfäng-
lichen Schrägstellung des unbemannten Unterwasser-
fahrzeugs 12 zunächst ein weiteres Abtauchen des un-
bemannten Unterwasserfahrzeugs 12 gegen den positi-
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ven Auftrieb des unbemannten Unterwasserfahrzeugs
12 bewirkt. Dabei kann es vorteilhaft sein, bereits bei der
Annäherung der Kampfmittelräumkombination 8’ an die
Mine 26’ gemäß Fig. 3 einen rückwärtigen Schub zu er-
zeugen, der das Kampfmittelräumgerät 10’ gebremst auf
die Mine 26’ treffen lässt und der ausreichend ist, das
unbemannte Unterwasserfahrzeug 12 unmittelbar nach
dem Lösen des Kampfmittelräumgeräts 10’ vom unbe-
mannten Unterwasserfahrzeug 12 aus dem kappanarti-
gen Kampfmittelräumgerät 10’ herauszuziehen.
[0064] Fig. 5 zeigt das Kampfmittelräumgerät 10’ an
der Oberfläche eines Gewässers treibend. Insbesondere
kann es vorkommen, dass das Kampfmittelräumgerät
10’ nicht erfolgreich an der Mine 26’ fixiert werden konnte,
sich aber vom unbemannten Unterwasserfahrzeug 12
gelöst hat und daher separiert vom unbemannten Unter-
wasserfahrzeug 12 im Wasser treibt. Ferner kann es vor-
kommen, dass das Kampfmittelräumgerät 10’ zwar zu-
nächst noch am unbemannten Unterwasserfahrzeug 12
befestigt ist, jedoch das Fixieren des Kampfmittelräum-
geräts 10’ an einer Mine nicht mehr möglich ist, da bspw.
entweder ein Auslösen der Mittel zum Fixieren nicht mehr
möglich ist oder die Mine 26’ aufgrund nachlassender
oder bereits ausgefallener Antriebsleistung am unbe-
mannten Unterwasserfahrzeug 12 nicht mehr erreicht
werden kann. In diesen Fällen wird das Kampfmittel-
räumgerät 10’ unabhängig von einer Fixierung des
Kampfmittelräumgeräts 10’ an einem Kampfmittel vom
unbemannten Unterwasserfahrzeug 12 gelöst. Hierfür
kann das Kampfmittelräumgerät 10’, bspw. über Funk
oder über Wasserschallsignale, ein auslösendes Signal
empfangen. Alternativ könnte auch der Vorsprung 20 des
Unterwasserfahrzeugs 12 für ein aktives Freigeben des
Halteseils 14 ausgebildet sein.
[0065] Nach dem Lösen des Kampfmittelräumgeräts
10’ vom unbemannten Unterwasserfahrzeug 12 treibt
das Kampfmittelräumgerät 10’ aufgrund seines positiven
Auftriebs an der Oberfläche des Gewässers. Die Mas-
senverteilung am Kampfmittelräumgerät 10’ ist dabei
derart, dass der Massenschwerpunkt MS10’ des Kampf-
mittelräumgeräts 10 in Richtung des Bugs des Kampf-
mittelräumgeräts 10 bzw. in Wirkrichtung der Haltevor-
richtungen 22, 24 bzw. in Schussrichtung der Nagel-
schussgeräte gegenüber dem Volumenschwerpunkt
VS10’ des Kampfmittelräumgeräts 10’ verschoben ist.
Dadurch kann sich das Kampfmittelräumgerät 10’ auch
in dem Fall, dass die Mittel zum Fixieren noch aktivierbar
sind, bzw. in dem Fall, dass das Nagelschussgerät noch
Auslösen kann, bspw. einem Schiff annähern und mit
dem Schiff kollidieren, ohne dass dies zum Fixieren des
Kampfmittelräumgeräts 10’ an diesem Schiff führen wür-
de. Der Auftriebskraftvektor AK10’ des Kampfmittel-
räumgeräts 10’ und der Gewichtskraftvektor GK10’ des
Kampfmittelräumgeräts 10’ sind dabei auf einer gemein-
samen Vertikalen angeordnet, die parallel zur Schuss-
richtung des Nagelschussgeräts und zur Wirkrichtung
der Hohlladung 28 liegt.
[0066] Am Kampfmittelräumgerät 10’ kann, wie in Fig.

5 dargestellt, eine Antenne vorgesehen sein, mittels der
Signale zum Orten des Kampfmittelräumgeräts gesen-
det und/oder Steuersignale, insbesondere zum Auslösen
der Haltevorrichtung 22, 24 und/oder der Hohlladung 28,
empfangen werden können. Das Kampfmittelräumgerät
10’ kann somit geortet und gesprengt werden, wenn eine
Gefährdung von Objekten in der Umgebung ausge-
schlossen ist.
[0067] Alternativ kann das Kampfmittelräumgerät 10’
auch mit der Funkboje 30 analog zum Kampfmittelräum-
gerät 10 gemäß Fig. 1 ausgestattet sein und mittels die-
ser Funkboje 30, insbesondere nach ihrem Absetzen,
entsprechende Signale senden bzw. empfangen.
[0068] Fig. 6 zeigt das unbemannte Unterwasserfahr-
zeug 12 gemäß den Fig. 1 bis 4 nach der Trennung des
Kampfmittelräumgeräts 10, 10’ vom unbemannten Un-
terwasserfahrzeug 12 und im Falle eines Ausfalls der
Antriebe des unbemannten Unterwasserfahrzeugs 12.
In diesem Fall steigt das unbemannte Unterwasserfahr-
zeug 12 nämlich an die Oberfläche des Gewässers auf
und treibt dort mit im Wesentlichen horizontaler Ausrich-
tung seiner Längsachse im Wasser. Der Massenschwer-
punkt MS12 ist derart unter dem Volumenschwerpunkt
VS12 angeordnet, dass nicht nur einer Nickbewegung
bzw. einem Kippen um die Querachse des Unterwasser-
fahrzeugs 12, sondern auch einer Drehung um die
Längsachse des Unterwasserfahrzeugs 12 entgegenge-
wirkt ist. Das Unterwasserfahrzeug 12 liegt daher stabil
im Wasser und kann ggf. eingefangen und nach einer
Wartung bzw. nach einem Aufladen seiner Batterien in
Kombination mit einem weiteren Kampfmittelräumgerät
wiederverwendet werden.
[0069] Insgesamt ermöglicht die Erfindung somit das
kostengünstige Räumen insbesondere von schwer zu-
gänglichen Minen, die teilweise in den Grund des Ge-
wässers eingegraben sind oder an der Oberfläche des
Gewässers schwimmen. Die Erfindung kann bei auch
bei derartigen Minen, bei denen eine seitliche Annähe-
rung nicht möglich oder zumindest problematisch ist, ziel-
genau das antriebslose Kampfmittelräumgerät 10 bzw.
10’ anbringen und die Mine damit sprengen. Das auch
aufgrund seiner antriebslosen Ausbildung als Anbauge-
rät kostengünstige Kampfmittelräumgerät wird bei der
Räumung der Mine zerstört. Das als Transportfahrzeug
dienende unbemannte Unterwasserfahrzeug 12, das
vergleichsweise teurer ist, kann jedoch geborgen und für
weitere Einsätze verwendet werden.
[0070] Alle in der vorstehenden Beschreibung und in
den Ansprüchen genannten Merkmale sind sowohl ein-
zeln als auch in beliebiger Kombination miteinander ein-
setzbar. Die Offenbarung der Erfindung ist somit nicht
auf die beschriebenen bzw. beanspruchten Merkmals-
kombinationen beschränkt. Vielmehr sind alle Merkmals-
kombinationen als offenbart zu betrachten.
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Patentansprüche

1. Kampfmittelräumgerät (10, 10’) zum Räumen von
Kampfmitteln (26, 26’), wie Seeminen oder in Ge-
wässern versenkter Munition, unter Wasser durch
Sprengung des Kampfmittels (26, 26’), wobei das
Kampfmittelräumgerät (10, 10’) eine Haltevorrich-
tung (22, 24) aufweist zum Fixieren des Kampfmit-
telräumgeräts (10, 10’) am Kampfmittel (26, 26’) oder
im Bereich des Kampfmittels (26, 26’),
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kampfmittelräumgerät (10, 10’) ein antriebslo-
ses Anbaugerät für ein unbemanntes Unterwasser-
fahrzeug (12) ist mit Mitteln zum lösbaren Verbinden
mit dem unbemannten Unterwasserfahrzeug (12),
wobei die Masse des Kampfmittelräumgeräts (10,
10’) beständig, insbesondere sowohl in dem Fall,
dass das Kampfmittelräumgerät (10, 10’) mit dem
unbemannten Unterwasserfahrzeug (12) verbunden
ist, als auch in dem Fall, dass das Kampfmittelräum-
gerät (10, 10’) am Kampfmittel (26, 26’) oder im Be-
reich des Kampfmittels (26, 26’) fixiert ist, geringer
oder größer als die Masse des unter Wasser vom
Kampfmittelräumgerät (10, 10’) verdrängten Was-
sers ist.

2. Kampfmittelräumgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kampfmittelräumgerät (10, 10’) eine oder meh-
rere Räumladungen mit Richtwirkung, insbesondere
eine oder mehrere Hohlladungen (28), und einen
Zünder zum Zünden der Räumladungen aufweist.

3. Kampfmittelräumgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kampfmittelräumgerät (10) eine Täuscheinrich-
tung zum Vortäuschen von Eigenschaften eines
Schiffes oder U-Bootes aufweist, wobei die Täusch-
einrichtung umfasst:

- Mittel zum Erzeugen von Schiffsgeräuschen
und/oder U-BootGeräuschen und/oder
- Mittel zum Erzeugen eines Magnetfeldes.

4. Kampfmittelräumgerät nach Anspruch 2 oder 3,
gekennzeichnet durch
Mittel zum Aktivieren des Zünders und/oder der Täu-
scheinrichtung.

5. Kampfmittelräumgerät nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Mittel zum Aktivieren des Zünders und/oder der
Täuscheinrichtung umfassen:

- eine vom Kampfmittelräumgerät (10) lösbare
Funkboje (30) zum Empfangen eines Aktivie-
rungssignals über eine Funkstrecke und/oder
- einen elektroakustischen Wandler zum Emp-

fangen eines Aktivierungssignals über einen
akustischen Kanal und/oder
- ein Zündkabel zum Empfangen eines Aktivie-
rungssignals über das Zündkabel und/oder
- einen Zeitzündmechanismus.

6. Kampfmittelräumgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Haltevorrichtung (22, 24) umfasst:

- ein Nagelschussgerät und/oder
- einen Elektromagneten und/oder
- ein Unterdruckgerät und/oder
- eine Klammereinrichtung zum Umklammern
des Kampfmittels bzw. seiner Teile und/oder
von Gegenständen im Bereich des Kampfmit-
tels.

7. Kampfmittelräumgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche,
gekennzeichnet durch
eine derartige Ausbildung der Mittel zum lösbaren
Verbinden des Kampfmittelräumgeräts (10, 10’) mit
dem unbemannten Unterwasserfahrzeug (12) und
Ausbildung der Haltevorrichtung (22, 24), dass die
Mittel zum lösbaren Verbinden sowohl zugleich mit
einer Aktivierung der Haltevorrichtung (22, 24) zum
Fixieren des Kampfmittelräumgeräts (10, 10’) am
Kampfmittel (26, 26’) oder im Bereich des Kampf-
mittels (26, 26’) als auch unabhängig von einer Ak-
tivierung der Haltevorrichtung (22, 24) betätigbar
sind, um das Kampfmittelräumgerät (10, 10’) vom
unbemannten Unterwasserfahrzeug (12) zu lösen.

8. Kampfmittelräumgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Massenschwerpunkt (MS10, MS10’) des Kampf-
mittelräumgeräts (10, 10’) gegenüber dem Volumen-
schwerpunkt (VS10, VS10’) des Kampfmittelräum-
geräts (10, 10’) in Wirkrichtung der Haltevorrichtung
(22, 24), insbesondere in Schussrichtung des Na-
gelschussgerätes, verschoben ist.

9. Kampfmittelräumgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Massenschwerpunkt (MS10, MS10’) des
Kampfmittelräumgeräts (10, 10’) gegenüber dem
Volumenschwerpunkt (VS 10, VS10’) des Kampfmit-
telräumgeräts (10’) zu einer Seite des Kampfmittel-
räumgeräts (10, 10’) verschoben ist, die in dem Fall,
dass das Kampfmittelräumgerät (10, 10’) am unbe-
mannten Unterwasserfahrzeug (12) angebaut ist,
dem Massenschwerpunkt (MS12) des Unterwasser-
fahrzeugs (12) abgewandt ist.
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10. Kampfmittelräumkombination mit einem unbemann-
ten Unterwasserfahrzeug (12) und mit einem daran
anbaubaren oder angebauten Kampfmittelräumge-
rät (10, 10’) nach einem der vorherigen Ansprüche.

11. Kampfmittelräumkombination nach Anspruch 10,
wobei die Masse des Kampfmittelräumgeräts (10)
größer als die Masse des unter Wasser vom Kampf-
mittelräumgerät (10) verdrängten Wassers ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Masse der Kampfmittelräumkombination (8)
ebenfalls größer als die Masse des unter Wassers
von der Kampfmittelräumkombination (8) verdräng-
ten Wassers ist und dabei die Masse des Unterwas-
serfahrzeugs (12) jedoch geringer als die Masse des
unter Wasser vom Unterwasserfahrzeugs (12) ver-
drängten Wassers ist.

12. Verfahren zum Räumen von Kampfmitteln (26, 26’),
wie Seeminen oder in Gewässern versenkter Muni-
tion, unter Wasser durch Sprengung des Kampfmit-
tels (26, 26’), wobei

a) ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug (12)
mit einem daran angebauten Kampfmittelräum-
gerät (10, 10’) nach einem der Ansprüche 1 bis
9 sich
in dem Fall, dass die Masse des Kampfmittel-
räumgeräts (10’) geringer als die Masse des
vom Kampfmittelräumgerät (10’) unter Wasser
verdrängten Wassers ist, von unten, insbeson-
dere mit angehobenem Bug, dem Kampfmittel
(26’) annähert oder
in dem Fall, dass die Masse die Kampfmittel-
räumgeräts (10) größer als die Masse des vom
Kampfmittelräumgerät (10) unter Wasser ver-
drängten Wassers ist, von oben, insbesondere
mit abgesenktem Bug, dem Kampfmittel (26)
annähert,
b) nachfolgend das Kampfmittelräumgerät (10,
10’) am Kampfmittel (26, 26’) oder im Bereich
des Kampfmittels (26, 26’) fixiert wird,
c) zugleich oder nachfolgend das Kampfmittel-
räumgerät (10, 10’) vom unbemannten Unter-
wasserfahrzeug (12) gelöst wird,
d) in Erwiderung darauf das unbemannte Unter-
wasserfahrzeug (12) sich wieder selbsttätig
nach oben oder unten vom Kampfmittel (26, 26’)
entfernt und/oder seine Ausrichtung im Wasser
ändert,
e) das unbemannte Unterwasserfahrzeug (12)
in einen Abstand zum Kampfmittel gebracht
wird, der größer oder gleich einem vorgegebe-
nen Sicherheitsabstand ist, und
f) eine Räumladung und/oder Täuscheinrich-
tung des Kampfmittelräumgeräts (10, 10’) akti-
viert wird, um das Kampfmittel zu sprengen.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Fall eines Abbruchs des Räumens vor Schritt b)
von Anspruch 12 das unbemannte Unterwasserfahr-
zeug (12) mit dem daran angebauten Kampfmittel-
räumgerät (10) selbsttätig absinkt, da die Masse des
Unterwasserfahrzeugs (12) zusammen mit der Mas-
se des Kampfmittelräumgeräts (10) größer als die
Masse des unter Wasser vom Unterwasserfahrzeug
(12) zusammen mit dem Kampfmittelräumgerät (10)
verdrängten Wassers ist, nachfolgend am Grund
des Gewässers sich das Kampfmittelräumgerät
(10), insbesondere in Erwiderung auf einen Grund-
kontakt des Kampfmittelräumgeräts (10), selbsttätig
vom unbemannten Unterwasserfahrzeug (12) löst
und nachfolgend das unbemannte Unterwasserfahr-
zeug (12) selbsttätig zur Wasseroberfläche auf-
steigt, da die Masse des unbemannten Unterwas-
serfahrzeugs (12) geringer als die Masse des unter
Wasser vom unbemannten Unterwasserfahrzeug
(12) verdrängten Wassers ist.

14. Verfahren nach Anspruch 12 mit einer Ausbildung
des Kampfmittelräumgeräts nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Falle eines Abbruchs des Räumens vor Schritt b)
von Anspruch 12 das am Unterwasserfahrzeug (12’)
angebaute Kampfmittelräumgerät (10’) vom unbe-
mannten Unterwasserfahrzeug (12’) gelöst wird und
nachfolgend das unbemannte Unterwasserfahrzeug
(12’) selbsttätig an die Oberfläche des Gewässers
aufsteigt sowie separat davon das Kampfmittel-
räumgerät (10’) an die Oberfläche des Gewässers
aufsteigt und dort nachfolgend in einer Ausrichtung
mit abgesenkter Wirkrichtung der Haltevorrichtung
treibt.
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